
Intersport eybl Hobby-KRITERIUM

16.00 Uhr - Start Hobby-Kriterium 1. Vorlauf - 10 Runden á 800 Meter
16.30 Uhr - 2. Vorlauf Hobby-Kriterium - 10 Runden á 800 Meter
18.15 Uhr - Finale Hobby-Kriterium - 13 Runden á 800 Meter
 
Wertung und Voraussetzungen
Es wird nach ÖRV Regeln für Rundstreckenrennen gefahren (keine Rundenvergütung). Startberechtigt sind nur 
Teilnehmer ohne ÖRV und Triathlon Lizenz! Zugelassen sind nur Straßenrennräder ohne Zeitfahrlenker oder andere 
Aufsätze. Für die gesamten Rennen besteht Helmpflicht. Fahrer die das Rennen nicht beenden, werden nach Anzahl 
der gefahrenen Runden absteigend am Ende der Reihung gewertet. Einlaufplatzierung 1-20 des jeweiligen Vorlaufs 
steigen ins Finale auf. Die ersten fünf im Finallauf werden prämiert. 

Zeitnehmung und Anmeldung
www.computerauswertung.at
Die Anmeldung wird per E-Mail bestätigt.
Die Zahl der Anmeldungen ist limitiert - rechtzeitiges Anmelden sichert den Startplatz.
Die Zeitmessung erfolgt mittel Transponder. Gegen eine Kaution von € 30,00 wird 1 Transponder bei der Starnum-
mernabholung pro Teilnehmer ausgegeben. Diese Kaution wird bei der Rückgabe der Transponder wieder retour-
niert.

Leistungen
• Teilnahme am Intersport-eybl Hobby-Kriterium. 
• Jeder Starter erhält ein Startsackerl mit attraktivem Inhalt
• Siegerehrung auf der Life Radio Bühne
• Tolle Siegerpreise warten auf die Teilnehmer

Meldeschluss
20. Juli 2011

Startgebühr
19,00 Euro pro Teilnehmer. 
Die Anmeldegebühr ist gleichzeitig mit der Anmeldung auf folgendes Konto zu überweisen: Raiba Lambach, BLZ: 
34083, Kto: 37861, IBAN: AT443408300000037861, BIC: RZooAT2L083
Erst mit der Überweisung des Gesamtbetrages erfolgt die Aufnahme in die Startliste.

Umkleiden
Dusch- und Umkleidemöglichkeiten in der Rainerschule (Rainerstraße - 100 Meter vom Kurs entfernt)

Startnummernausgabe: 27. Juli 2011 ab 14.00 Uhr beim Intersport eybl Zelt. 
Parkplätze: Messgelände der Stadt Wels
Haftung: Die Veranstalter bzw. die Sponsoren übernehmen für zurechenbares leicht fahrlässiges Verhalten keine 
Haftung welcher Art auch immer. Dieser Ausschluss gilt auch bei grober Fahrlässigkeit.
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